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Gefragt wird, ob das Straßenverkehrsgesetz (StVG) dahin geändert werden könnte, dass Ord-
nungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr von der Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) ausgenom-
men werden. Die Gemeinden sollen dann selbständig über die Höhe der Geldbuße bzw. die Er-
teilung einer Verwarnung entscheiden. 

Nach § 49 Abs. 1 Nr. 12-14, §§ 12-14 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), § 24 Abs. 1 StVG handelt 
ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen bestimmte Vorschriften verstößt, die das 
Halten und Parken, Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit und Sorgfaltspflichten beim 
Ein- und Aussteigen regeln. Nach § 24 Abs. 2 StVG können Ordnungswidrigkeiten mit einer 
Geldbuße „bis zu zweitausend Euro“ geahndet werden. Zur Konkretisierung des Bußgeldrahmens 
ermächtigt § 26a StVG das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, mit Zu-
stimmung des Bundesrates eine Rechtsverordnung zu erlassen. Von dieser Verordnungsermäch-
tigung hat das Ministerium durch Erlass der Bußgeld-Katalogverordnung Gebrauch gemacht. 

Würden die Delikte im ruhenden Verkehr nach §§ 12-14 StVO von der Verordnungsermächti-
gung des § 26a StVG ausgenommen, so wäre insoweit der Regelfall des Ordnungswidrigkeiten-
rechts wiederhergestellt: Die jeweils zuständige Behörde müsste dann ohne einen verordnungs-
rechtlichen Regelsatz die Bußgeldbemessung innerhalb des Bußgeldrahmens des § 24 Abs. 2 
StVG vornehmen. Dagegen bestehen grundsätzlich keine verfassungsrechtlichen Bedenken. 

Soweit daraus die unterschiedliche Sanktionierung vergleichbarer Taten an verschiedenen Or-
ten folgt, liegt darin noch kein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz. Der allgemeine Gleich-
heitssatz bindet jeden Träger öffentlicher Gewalt nur in seinem jeweiligen Zuständigkeitsbereich. 
Demnach müssen die Gemeinden sicherstellen, dass die festgesetzten Bußgelder dem Gleich-
heitssatz sowie dem Verhältnismäßigkeitsprinzip und dem damit eng zusammenhängenden 
Schuldprinzip entsprechen. 

Soweit sich in der Folge das Verhältnis der regelmäßig festgesetzten Bußgelder für bestimmte 
Taten verändert, folgt auch daraus noch kein Verstoß gegen die genannten Grundsätze. In steuer-
rechtlichem Zusammenhang hat das Bundesverfassungsgericht zur Ausgestaltung der Sanktionen 
für Ordnungswidrigkeiten ausgeführt: 
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„Bei der Entscheidung darüber, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Rahmen 
für Ordnungswidrigkeiten Bußgelder angedroht und verhängt werden sollen, ist der Gesetz-
geber an den für Strafandrohungen entwickelten Grundsatz des schuldangemessenen Stra-
fens gebunden, nach welchem jede Strafe in einem gerechten Verhältnis zum Verschulden 
des Täters stehen muß […]. Im übrigen genießt er aber auch hierbei weitgehende Freiheit“ 
(BVerfGE 81, 228, 237). 

Dem Gesetzgeber steht es demnach grundsätzlich frei, die Bußgelder für unzulässiges Halten oder 
Parken zu erhöhen. Dies wird auch für den Fall gelten, dass den Gemeinden die Möglichkeit der 
Erhöhung eingeräumt wird. Bei der Festsetzung ist das Schuldprinzip zu beachten: Die Bußgel-
der für unzulässiges Parken dürfen nicht zur Schwere der Tat außer Verhältnis stehen. Ein sol-
ches Missverhältnis wird sich aber noch nicht daraus ableiten lassen, dass ein Bußgeld wegen 
unzulässigen Parkens dasjenige wegen bestimmter anderer Taten, etwa wegen eines „Rotlichtver-
stoßes“ übersteigt, solange die Erhöhung nicht willkürlich erscheint, sondern nachvollziehbar 
begründet wird. 
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